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, 'PRÄSIDENTENkoNFERENZ 
BER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS '\ 

Rn das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1D1D Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: Unser Zeichen: 
R-]9]/R/l1i 

Durchwahl : 
515/514 

BetreFF: EntwurF eines Regionalradiogesetzes 

Die PräsidentenkonFerenz der LandwirtschaFtskammern öster­

reichs übermittelt in der Rnlage 25 Exemplare ihrer Stel­

lungnahme zu dem im BetreFF genannten Entwurt-. 

25 Beilaqen 

Für den Generalsekretär: 

/ 
f 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

Rn das 
Bundeskanzleramt 

Ballhausplatz 2 
10'14 Wien 

Ihr Zeichen/5chreiben vom: 
GZ 601.1]5/2-iJ/4/9] 23.].19.93 

Wien, am 12.5. '199] 

Unser Zeichen: 
R-]93/R/l1i 

Betrerr: Entwurr eines Regionalradiogesetzes 

Durchwahl: 
514 

Di e Präsi den tenkont'erenz der Landlvi r tschart skammern 

österreichs beehrt sieh, dem Bundeskanzleramt zu dem 

im Betrerr genannten Entwurr roLgende StelLungnahme 

bekanntzugeben: 

ALlgemeines: 

Angesichts der derzeitigen Situation der elektroni­

schen Nedien in Europa und der Bemilhungen in einigen 

Ländern, die bekannten Fehlentwicklungen zu korrigie­

ren, ist die im Vorblatt an erster SteLle genannte 

Begrilndung rilr die Notwendigkeit der Zulassung von 

/<:ommerzieL lem Regionalradio in österreich - nämlich 

die Anpassung an den "europäischen Standard" - nicht 

recht verständlich. Filr die Scharrung der Ndglich­

keit von kommerziellem Privatradio in österreich solL-

te doch in erster Linie ein erkennbares Bedilrrnis des 

Publ i kums nach metlr bzw. anderem Angebo t der Ivesen t Li­

che Beweggrund sein. Die ErLäuterungen geben dazu 

Jedoch keinen Hinweis. 
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Aus der Sicht der Radiohdrer scheint wegen der vor­

handenen NedienvieLraLt insgesamt kein dringender Be­

darr gegeben zu sein. 

Der ORF hat bisher im Rahmen seiner Ndglichkeiten 

durch die Regionalisierung des Hdrrunks und die vor 

5 Jahren errolgte RegionaLisierung des Fernsehens in 

einem weitgehend zurriedenstellenden Ausmaß auch den 

Bedürrnissen der Regionen Rechnung getragen. 

Da aber in allen Bereichen J so auch im Hdrrunk J Ver­

besserungen mdglich sind J worür ein gewisses Naß von 

Wettbewerb t-drderlich sein kann J verschließt sich die 

Pri3sidentenkonrerenz der Landwirtschartskammern nicht 

dem grundsätzlichen Anliegen des vorliegenden Entwur­

res. 

Auch im Hinblick aut- Bestimmungen der Europäischen 

,'-lenschenrech t skonven ti on erschei nen manche Regel ungen 

angebrach t . 

Es wäre insgesamt durchaus im Interesse der Regionen 

einschließlich des ländLichen Raumes J wenn in einigen 

Bereichen die Berichterstattung über das geseLLschart­

Liche
J 

wirtschartLiche und kultureLLe Leben intensi­

viert würde. 

Zu einzeLnen Bestimmunqen: 

Zu§ 2: 

Die Bestimmungen betrerrend den Frequenznutzungsplan 

soLLten so abgeändert werden J daß im Interesse einer 

gewissen Kontinuität und zur Vermeidung sachLich nicht 

notwendiger Änderungen dem ORF die bisherigen Frequen­

zen jedenraLLs erhalten bLeiben. 

Zu § 4: 

Die Programmgrundsätze soLLten entsprechend dem Rrt.I 

Rbs.2 des Bundesverrassungsgesetzes über die Sicherung 

der Unabhängigkeit des Rundrunks J BGBL 196/1914 J präzi­

ser und detaiLLierter ausgerührt werden. In geeigneter 
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Form soLL au~h sichergesteLlt werden J daß zur Wahrung 

der Wilrde des Menschen der 5tandard gewahrt ist
J 

wie 

er in den RichtLinien des DRF zu Gewalt und Dbszönität 

" in Radio und Fernsehen vom RpriL 1993 restgehalten ist. 

ZUg 5: 

Die Bestimmungen betret-rend die iJbernahme von 5endungen 

anderer VeranstaLter scheinen zu weit zu gehen. Es ist 

ni ch t zweckmäßig J ~venn neue zusätzL i che Programmver­

anstalter in einem so hohen Maße 5endungen anderer 

VeranstaLter ilbernehmen. Hier wird aur die diesbezilg­

Li che Bes t immung des sch~vei zer Bundesgese t zes vom 21. 

Juni 1991 ilber Radio und Fernsehen (Rrt.25) verwie-

sen. 

ZUg 7: 

Zu prüren wäre> ob diese Bestimmungen insbesondere 

betrerrend Zeiten und Unterbrechungen mit den 

entsprechenden EG-RichtLinien konrorm gehen. Rngemerkt 

wird J daß auch im Rundrunkgesetz eine NoveLLierung der 

RegeLungen ilber die Werbung errolgen solL
J 

damit der 

DRF auch in Zukunrt seinen gesetzLichen Rurtrag errüL­

len kann. 

ZUg 10: 

Durch die Formulierung dieses Paragraphen erscheint 

nicht verhindert J daß Programmveranstalter in nicht 

wünschenswertem Rusmaß direkt oder indirekt dem Ein-

rluß von in- oder ausländischen Printmedien unterlie-

gen. Rngesichts bestehender Konzentration im Bereich 

der Printmedien soLLte weiteren VerrLechtungen und 

Konzentrationen vorgebeugt werden. 
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Zu§ 13: 

Wie den Erl~uterungen zu entnehmen i5t~ geht der 

Enü,urF von der Zielsetzung aus" "Entscheidungen in 

diesem politisch wie kulturell sensiblen Bereich an 

die wesentlichen Kr~Fte in der GesellschaFt r0ckzukop­

peln. " Es m0ssen daher auch die Interessen der Land­

und ForstwirtschaFt in der RundFunkbehdrde vertreten 

sein. Daher wird nachdr0cklich geFordert" daß ein 

Mitglied der RundFunkbehdrde auFgrund eines Vorschla­

ges der Pr~sidentenkonFerenz der LandwirtschaFtskam­

mern dsterreichs ernannt wird. 

Zu den ~§ 22 und 23: 

Die Konsequenzen bzw. Sanktionen bei Verletzungen von 

Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind zu wenig pr~­

zise und streng geFaßt. Insbesondere ist auch ein Zu­

sammenhang mit dem neu zu rormulierenden § 4- herzu­

stellen. Auch diesbez0glich wird auF das 2. und 3. 

Kapitel des schweizerischen Radio- und Fernsehgesetzes 

verwiesen. 

Abschließend betont die Pr~sidentenkonFerenz der Land­

wirtschaFtskammern" daß im Hinblick aut- die Bedenken 

und Finderungsert-orderni sse ei ne ei ngehende iJberarbei·­

tung des EntwurFes notwendig erscheint. Dabei wird 

insbesondere zu pr0Fen sein J ob die vorgesehene ein­

Fach-gesetzliche Regelung dem Art.I Abs.2 des obzi­

tierten Bundesverrassungsgesetzes im Hinblick aur die 

Programmgrunds~tze entspricht. 

Angesichts des relativ kurzen Beurteilungszeitraumes wird 

eine Erg~nzung dieser Stellungnahme vorbehalten. 
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Das Pr~sidium des NationaLrates wird von dieser SteL­

Lungnahme durch Ubersendung von 25 Exen~Laren in 

Kenntnis gesetzt. 

Der Pr~s iden t : 

gez. Schwarzbäc~ 

Der GeneraLsekret~r: 

gel. Drpt Jng. Dr. Fahrnberä~ 
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